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Liebe Eltern,   

wir befinden uns in einer ganz besonderen Situation, die geprägt ist von häufigen und kurzfristigen 
Änderungen. Deshalb möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben einen Überblick über die zurzeit geltenden 
Hygienevorschriften, Rahmenbedingungen und Regelungen geben.  
 

1. Handhygiene und Husten-/Niesetikette  

 

Die erforderliche Handhygiene hatten wir mit den Kindern vor den Sommerferien 

bereits praktiziert. Das gründliche Waschen der Hände mit Seife für etwa 30 Sekunden 

sollten die Kinder auch von zu Hause kennen. Wichtig ist auch, dass die Kinder beim Husten und 

Niesen die Ellenbogenbeuge nutzen. Papiertaschentücher werden sofort nach Gebrauch entsorgt und 

die Hände wieder gewaschen.  

 

2. Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

 

Im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und in den Schulbussen besteht für die Kinder sowie für alle 

weiteren Personen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Im Unterricht kann die Maske 

abgenommen werden, wenn das Kind seinen festen Sitzplatz einnimmt. Solange der fest zugewiesene 

Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er verlassen wird, ist die Maske zu tragen. In 

jedem Klassenraum gibt es eine Tischgruppe mit Plexiglasscheibe, damit die Kolleginnen den Kindern im 

Einzelgespräch Unterstützung anbieten können. In allen Einzelgesprächen zwischen Kind und Lehrerin 

im Unterricht ist eine Maske zu tragen.  

Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind einen solchen wiederverwendbaren Schutz hat.  

Die Masken müssen gut sitzen und Mund und Nase vollständig bedecken. 

 

 

3. Abstandsregel    

 

Kindern fällt die Einhaltung der Abstandsregel oft schwer. Wenn Begegnungen mit den Freunden 

stattfinden, werden die Kinder diese Regel vermutlich häufiger vergessen. Die Kinder sollten wissen, 

weshalb die Einhaltung dieser Distanz von mindestens 1,5m so wichtig ist und daran gewöhnt sein, auf 

diesen Abstand zu achten.  

In der Schule gilt die Abstandsregel im Moment nicht. Im Klassenraum hat jedes Kind seinen festen 

Platz. Die Jacke wird über die Stuhllehne gehängt. Die Klassen 1/2 und 3/4 nutzen getrennte Toiletten. 

Da sich Schülerinnen und Schüler aus allen Lerngruppen im Rahmen der Betreuung und OGS begegnen, 

wird der Schulhof während der Pausenzeiten nicht in abgetrennte Bereiche unterteilt.  
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4. Einschränkungen für einige Unterrichtsfächer  

Ab Montag, dem 17.08.20 wird der Unterricht nach Stundenplan erteilt.  

Bis zum 31.08.2020 gelten folgende Einschränkungen:  

Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden. 

Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien bei gutem Wetter auf dem Schulhof statt (mit Mund-

Nasen-Schutz oder unter Einhaltung der Abstandsregel). 

Der Schwimmunterricht findet nicht statt, es wird stattdessen Sportunterricht erteilt. An unserer Schule 

soll zudem der Hubboden des Schwimmbades erneuert werden, so dass das Schwimmbad für 

mindestens vier Monate nicht genutzt werden kann. 

 

5. Unterrichtsmaterialien 

Jedes Kind sollte gerade jetzt vollständig ausgestattet sein und folgende Materialien im Tornister 

mitbringen:  

- Mäppchen mit Bleistift, Radierer, Anspitzer, Lineal, Buntstiften, Schere, Klebestift 

- Hefter und Hefte 

- Frühstück und Getränk (Milch und Kakao können wieder bestellt werden. Der Obsttag fällt weiterhin 

aus.) 

 

6. Kinder mit Vorerkrankungen/ Kinder von Eltern, die zu besonderen Risikogruppen gehören 

 

Kinder, die selbst Vorerkrankungen haben, dürfen weiter von zu Hause aus lernen. 

Kinder von Eltern, die zu den Risikogruppen für einen schweren Verlauf einer Infektion mit dem Corona-

Virus gehören, können beurlaubt werden. Dem Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen.  

 

7. Schülerfahrverkehr 

 

Wir haben die Busregeln vor den Sommerferien 2020 der aktuellen Situation und 

den Vorgaben angepasst. Die aktuellen Regeln finden Sie auf unserer Homepage.  

 

8. Krankheitssymptome 

 

Wichtig: Sollten Sie oder Ihr Kind Symptome einer Coronavirus-Erkrankung zeigen, informieren Sie 

uns bitte umgehend. Bitte schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen wie z. B. 

Halsschmerzen, Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmackslosigkeit in die Schule.  

Schnupfen: Sollte ein Schnupfen bei Ihrem Kind auftreten, sollte es 24 Stunden die Schule nicht 

besuchen und von Ihnen zu Hause beobachtet werden. Treten in dieser Zeit keine weiteren Symptome 

(z. B. Halsschmerzen, Husten, Fieber, Geschmacks- und Geruchslosigkeit) auf, darf Ihr Kind wieder zur 

Schule kommen. Kommen jedoch weitere Symptome hinzu, ist eine Diagnose einzuholen.  

 

Bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgitta Wichtmann 

(Schulleiterin) 

 


